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Baugenehmigung Strandstraße 131: Presseinformation 

 

Der B-Plan Nr. 20, den die Gemeinde Timmendorfer Strand am 31.03.2004 in Kraft gesetzt hat, sieht 

für das Grundstück Strandstraße 131 eine Baulinie auf der Grenze des Nachbargrundstücks Nr. 129 

vor und legt zwei Vollgeschosse mit einer Firsthöhe von bis zu 12 m fest. 

Die Veränderungssperre vom 04.01.2018 soll das Gebiet dahingehend sichern, dass durch eine 

textliche Festsetzung ausgeschlossen wird, dass Zweitwohnungen und Ferienwohnungen im 

Erdgeschoss geschaffen werden können. 

Am 16.05.2019 wurde dem Bürgermeister das o. g. Bauvorhaben zur Unterschrift vorgelegt. Das 

Bauvorhaben war zuvor von der Fachabteilung geprüft, bewertet und mitgezeichnet worden. Im 

Ergebnis war festgehalten worden, dass das Bauvorhaben den Festsetzungen des B-Planes 

entspricht. Da das Bauvorhaben, bei dem eine gastronomische Nutzung im Erdgeschoss geplant ist, 

außerdem nicht den Zielen der Veränderungssperre widersprach, wurde auf dem insgesamt 

dreiseitigen Formblatt festgehalten, dass das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 (1) BauGB (auf 

Seite 3) entfalle und das Einvernehmen nach § 14 (2)  BauGB (auf Seite 2), also die Ausnahme von 

der Veränderungssperre, erteilt werde.  

Dieses Vorgehen war in der Vergangenheit in der Gemeindeverwaltung praktiziertes  

Verwaltungshandeln. Erst durch eine juristische Überprüfung des Sachverhaltes im Dezember 2019 

wurde der Verwaltung bewusst, dass nur nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung das 

Einvernehmen nach § 14 (2) BauGB hätte erteilt werden dürfen. Durch den zuvor beschriebenen 

Verwaltungsablauf ist es zu einem Verfahrensfehler gekommen. In Konsequenz hat die Verwaltung 

ihr Handeln sofort umgestellt und wird das Einvernehmen nach § 14 Abs. 2 BauGB bis zu einer 

etwaigen Änderung der Hauptsatzung über die Gemeindevertretung beschließen lassen. 

Öffnungszeiten Rathaus: 
vormittags 
Montag bis Freitag 
08.30 - 12.00 Uhr 
nachmittags 
Montag und Donnerstag 
14.00 - 17.00 Uhr 
Sonst nach Vereinbarung 
 
Fachdienst: 1 
Sachbearbeiter(in): Fr. Tödt 
 (0 45 03) 8 07-135 
E-Mail: s.toedt@timmendorfer-strand.org 
Aktenzeichen:  
Datum: 31.01.2020 
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